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– Drucksache 20/915 –

Stand der Breitbandförderung des Bundes

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Bund fördert seit der 18. Wahlperiode bundesweit den Breitbandausbau. 
Dies betraf zunächst die sog. Weißen Flecken mit weniger als 30 Mbit/s Band-
breite. Ab der 19. Wahlperiode kann außerdem die Förderung des Glasfaser-
ausbaus in sog. Grauen Flecken, also Gebieten mit einer Internetversorgung 
mit weniger als 100 Mbit/s, beantragt werden. Unabhängig von dieser sog. 
Aufgreifschwelle sind darüber hinaus besonders wichtige Anschlüsse (Schu-
len, Krankenhäuser, kleine und mittlere Unternehmen, Gewerbegebiete, lokale 
Behörden und Verkehrsknotenpunkte, wie z. B. Häfen oder Bahnhöfe) auch 
oberhalb dieser Grenze förderfähig. Zum 1. Januar 2023 entfällt die Aufgreif-
schwelle von 100 Mbit/s für die aktuelle Bundesförderung. Für einen weiter-
hin zielgerichteten Glasfaserausbau ist nach Ansicht der Fragesteller daher 
eine transparente Darstellung des bereits erreichten Ausbaus von entschei-
dender Bedeutung. Außerdem ist von hoher Relevanz, welcher Projektumfang 
beantragt oder noch im Verfahren ist und wie viele Anschlüsse dadurch zu er-
warten sind.

 1. Wie viele Breitbandausbauprojekte befanden bzw. befinden sich insge-
samt in der Bundesförderung (bitte die Gesamtzahl jahresweise für die 
Jahre 2016 bis 2021 und außerdem bundeslandspezifisch ausweisen)?

 2. Wie viele Projekte gehen von der Gesamtzahl der Breitbandausbaupro-
jekte auf das Sonderprogramm für Gewerbe zurück (bitte die Gesamtzahl 
jahresweise für die Jahre 2016 bis 2021 und außerdem bundeslandspezi-
fisch ausweisen)?

 3. Wie viele Projekte sind von der Gesamtzahl der Breitbandausbauprojekte 
auf das Sonderprogramm für Schulen und Krankenhäuser zurückzufüh-
ren (bitte die Gesamtzahl jahresweise für die Jahre 2016 bis 2021 und 
außerdem bundeslandspezifisch ausweisen)?
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 4. Wie hoch ist die insgesamt geplante Anzahl der Anschlüsse (Haushalte, 
Unternehmen, Gewerbegebiete, Schulen, Krankenhäuser) nach der Pro-
jektrealisierung (bitte die Gesamtzahl jahresweise für die Jahre 2016 bis 
2021 und bundeslandspezifisch ausweisen)?

Die Fragen 1 bis 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Seit Beginn der Bundesförderung sind bis Ende 2021 insgesamt 2424 Breit-
bandausbauprojekte in die Förderung aufgenommen worden. Davon wurden 
Anträge für 263 Ausbauprojekte für Schulen und Krankenhäuser sowie 
775 Projekte für Gewerbegebiete gestellt. Durch die derzeit laufende Förderung 
in „grauen Flecken“ kommen stetig weitere Breitbandausbauprojekte hinzu.
Da ein Großteil der Mittel erst deutlich nach Fertigstellung der Anschlüsse an-
gefordert wird, spiegelt die Mittelauszahlung den bereits erreichten Fortschritt 
beim Netzausbau nicht adäquat wider. Insgesamt werden mit den Fördermitteln 
2,7 Millionen Anschlüsse für Haushalte, Unternehmen und Krankenhäuser rea-
lisiert – davon rund 11 300 Schulen.
Es wird auf die Anlagen 1 bis 4* verwiesen.

 5. Wie viele der insgesamt geplanten geförderten Anschlüsse sind in Bau?

Die zuständigen Projektträger haben bei 712 Projekten mit 1 776 148 geplanten 
Anschlüssen Baubeginn angezeigt.

 6. Wie viele der insgesamt geplanten Anschlüsse sind fertiggestellt?

26. Bei wie vielen Projekten war (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 eine Teil- oder vollständige Inbetriebnahme erfolgt?

27. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 eine Teil- oder vollständige In-
betriebnahme erfolgt ist?

Die Fragen 6, 26 und 27 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.
Zum Ende 2021 haben die Zuwendungsempfänger den Projektträgern des Bun-
desministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) bei 284 Projekten (ohne 
Sonderaufrufe) eine Teil- oder vollständige Inbetriebnahme angezeigt. Die Pro-
jekte umfassen rd. 1,3 Millionen Anschlüsse.
Die bauliche Realisierung wird im Förderverfahren erst mit den Verwendungs-
nachweisen gemeldet.

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/1306 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Drucksache 20/1306 – 2 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



 7. Wie hoch ist die Anzahl der bereits angeschlossenen Schulen (bitte die 
Gesamtzahl für die Jahre 2016 bis 2021 insgesamt und bundeslandspezi-
fisch sowie den prozentualen Anteil an allen förderfähigen Schulen aus-
weisen)?

 8. Wie hoch ist die Anzahl der noch in der Förderung befindlichen Schul-
anschlüsse (bitte insgesamt und nach Bundesländern ausweisen)?

Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Es wird auf die Anlage 5* verwiesen.

 9. Wie hoch ist das finanzielle Fördervolumen für den Breitbandausbau von 
2016 bis 2021 insgesamt (bitte jahresweise ausweisen)?

10. Wie hoch ist das seit der Einrichtung im Sondervermögen Digitale Infra-
struktur für die Breitbandförderung im Festnetz zur Verfügung stehende 
Fördervolumen (bitte jeweils nach Jahren inklusive Verpflichtungser-
mächtigungen ausweisen)?

11. Wie hoch ist das im Einzelplan 12 für die Breitbandförderung im Fest-
netz zur Verfügung stehende Fördervolumen (bitte seit Beginn der Förde-
rung jeweils nach Jahren inklusive Verpflichtungsermächtigungen aus-
weisen)?

Die Fragen 9 bis 11 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Die Mittel für die Breitbandförderung wurden von 2015 bis 2021 in verschiede-
nen Titeln im Einzelplan 12 und Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ zur 
Verfügung gestellt.
Es wird auf die Anlage 6* verwiesen.

12. Wie hoch sind die für die Breitbandförderung insgesamt gebundenen 
Haushaltsmittel (bitte jeweils für die Jahre 2016 bis 2021 insgesamt und 
nach Bundesländern ausweisen)?

Es wird auf die Anlage 7* verwiesen.

13. Wie hoch ist die Mittelauszahlung im Bundesförderprogramm Breitband-
ausbau bezogen auf Administration, Beratung und Infrastruktur bzw. die 
Gesamtauszahlung (bitte jeweils für die Jahre 2016 bis 2021 insgesamt 
und nach Bundesländern ausweisen)?

Es wird auf die Anlage 8* verwiesen.

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 20/1306 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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14. Wie hoch war insgesamt die Anzahl der im Verfahren befindlichen An-
träge für Breitbandausbauprojekte (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezem-
ber 2021, und wie viele Anschlüsse waren dadurch umfasst?

15. Wie viele Anträge auf Breitbandausbauprojekte waren (ohne Sonderauf-
rufe) zum 31. Dezember 2021 in Bearbeitung?

16. Bei wie vielen Projekten lag (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 ein vorläufiger Zuwendungsbescheid vor?

17. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten mit vorläufigem Zuwen-
dungsbescheid (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 umfasst?

22. Bei wie vielen Projekten war (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 ein endgültiger Zuwendungsbescheid erteilt?

23. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 ein endgültiger Zuwendungsbe-
scheid erteilt war?

Die Fragen 14 bis 17, 22 und 23 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantwortet.
Zum 31. Dezember 2021 waren 1 386 Infrastrukturprojekte in den Breitband-
förderprojekten des Bundes (ohne Sonderaufrufe) bewilligt. Die Förderprojekte 
umfassten 2 665 484 Anschlüsse. Bei 819 Projekten (693 694 Anschlüsse) war 
über die vorläufige Höhe der Zuwendung beschieden. Bei weiteren 567 Projek-
ten (1 971 790 Anschlüsse) lag ein Zuwendungsbescheid über die abschließen-
de Höhe der Zuwendung vor. Darüber hinaus lagen 54 Anträge auf Bewilligung 
in vorläufiger Höhe vor.

18. Bei wie vielen Projekten lief (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 noch die Ausschreibung?

19. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 die Ausschreibung noch lief?

Die Fragen 18 und 19 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Zum 31. Dezember 2021 lief bei 205 Projekten (ohne Sonderaufrufe) die Aus-
schreibung für ein ausbauendes Telekommunikationsunternehmen bzw. für ei-
nen Netzbetreiber. Diese Projekte umfassten rd. 164 000 Anschlüsse.

20. Bei wie vielen Projekten war (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 die Ausschreibung bereits erfolgt?

21. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 die Ausschreibung bereits er-
folgt war?

Die Fragen 20 und 21 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Zum 31. Dezember 2021 war bei 775 Projekten (ohne Sonderaufrufe) die Aus-
schreibung für ein ausbauendes Telekommunikationsunternehmen bzw. für ei-
nen Netzbetreiber bereits erfolgt. Diese Projekte umfassten rd. 2 245 000 An-
schlüsse.
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24. Wie viele Projekte waren (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 
im Bau?

25. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, die (ohne Son-
deraufrufe) zum 31. Dezember 2021 im Bau waren?

Die Fragen 24 und 25 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Zum 31. Dezember 2021 befanden sich 516 Projekte (ohne Sonderaufrufe) im 
Bau. Diese umfassten rd. 1 750 000 Anschlüsse.

28. Bei wie vielen der bis zum 31. Dezember 2021 im Rahmen der Bundes-
förderung ausgebauten Projekte (ohne Sonderaufrufe) waren die ausbau-
enden Telekommunikationsnetzbetreiber, denen ein Zuschlag erteilt wur-
de, kleine und mittelständische Unternehmen?

Nach Auskunft der Projektträger sind mit Blick auf die in abschließender Höhe 
bewilligten Projekte rd. 46 Prozent (482 Lose) der insgesamt seit Start des Bun-
desförderprogramms bis Ende 2021 ausgeschriebenen und bezuschlagten Lose 
(1 039 Lose) an kleine und mittelständische Unternehmen vergeben worden.
Eine Angabe zur Projektanzahl ist mit Blick auf die Ausschreibung in zahlrei-
chen Projekten in mehreren Losen und damit einhergehender Vergabe an meh-
rere Unternehmen innerhalb eines Projektes nicht möglich.

29. Wie viele der bis zum 31. Dezember 2021 beantragten Projekte beruhen 
bereits auf der am 26. April 2021 bekanntgemachten Förderrichtlinie 
(bitte insgesamt und nach Bundesländern ausweisen)?

30. Wie viele Anschlüsse umfassen die zum 31. Dezember 2021 beantragten 
Projekte, die bereits auf der seit dem 26. April 2021 bekannt gemachten 
Förderrichtlinie beruhen (bitte insgesamt und nach Bundesländern aus-
weisen)?

Die Fragen 29 und 30 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Es wird auf die Anlage 9* verwiesen.

31. Ist bei Wegfall der Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s zum 1. Januar 2023 
in den ab dem 26. April 2021 beantragten Projekten nachträglich eine 
vollständige Erschließung mit Glasfaser auch in den Bereichen geplant, 
die zuvor durch die Aufgreifschwelle nicht einbezogen werden konnten?

Die Ausgestaltung der zukünftigen Breitbandförderung könnte die Möglichkeit 
zur Ausweitung der Projekte mit der Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s beein-
flussen. Die Abstimmungen sind noch nicht abgeschlossen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/1306 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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32. Handelt es sich bei den im Rahmen der Breitbandförderung angegebenen 
Anschlüssen, um Anschlüsse mit einem vollständigen Hausanschluss 
(homes connected) oder um Adressen, bei denen der Ausbau von der 
Straße bis zum Hausanschluss noch erfolgen muss (homes passed; wenn 
ja, dann bitte das Verhältnis der Anschlüsse homes connected zu homes 
passed angeben)?

Die Bundesförderung Breitband erstreckt sich auf eine Erschließung bis zur 
Gebäudeinnenwand. Im Rahmen der Förderung werden die Anschlüsse in der 
Form „homes connected“ erstellt.

33. Hat die Bundesregierung eigenständig in Form von Studien oder Umfra-
gen ermitteln lassen, ob die Baukapazitäten beim Breitbandausbau tat-
sächlich knapp sind?

34. Wenn ja, zu welchen Erkenntnissen kamen die Ermittlungen der Bundes-
regierung zur Verfügbarkeit von Baukapazitäten, bzw. sind diese Studien 
oder Umfragen in Gänze veröffentlicht?

Die Fragen 33 und 34 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Nein.

35. Wie viele Meter Glasfaser lassen sich laut Bundesregierung pro Werktag 
bei vollkommener Ausschöpfung der derzeitigen Baukapazitäten verle-
gen (bitte nach Verlegemethode aufschlüsseln)?

Die Ausbaugeschwindigkeit kann nach eingesetzter Technologie und den örtli-
chen Gegebenheiten variieren.

36. Wie haben sich die Tiefbaukosten seit Beginn der Breitbandförderung 
entwickelt (bitte durchschnittliche Kosten pro Meter verlegter Glasfaser 
darstellen)?

Nach Auskunft des Projektträgers atene KOM GmbH beträgt der Durch-
schnittspreis von 2016 bis 2020 in Bezug auf die laufenden Förderprojekte 
59 Euro je Tiefbaumeter. Der Preis ist dabei im Zeitraum 2016 bis 2019 zu-
nächst um rd. 46 Prozent angestiegen. Im Zeitraum 2019 bis 2020 fiel der 
Durchschnittspreis jedoch um rd. 26 Prozent auf 56 Euro je Tiefbaumeter zu-
rück.
Der durchschnittliche Preis verlegter Glasfaser liegt nach Auskunft der atene 
KOM GmbH bei 2 Euro je Meter. Dieser hat sich im Zeitraum 2016 bis 2020 
nur geringfügig verändert.

37. Gab es seit Beginn der Breitbandförderung Projekte, die wegen fehlender 
Baukapazitäten zeitlich zurückgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt 
begonnen wurden?

Engpässe gab es durch die Flutkatastrophe im letzten Jahr in den betroffenen 
Ländern. Hier wurden die Baukapazitäten vorrangig für die Wiederherstellung 
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der zerstörten Infrastruktur genutzt. Zudem hat sich die pandemische Lage ins-
besondere durch die Grenzschließungen und die damit verbundenen Schwierig-
keiten der Einreise von Gastarbeitern vereinzelt ausgewirkt.
Dies sind lediglich Ausnahmesituationen.
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